
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1972/3/15 1Ob45/72,
1Ob91/72, 1Ob180/72, 4Ob574/78,

7Ob97/21x
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.03.1972

Norm

ABGB §1447 C

Rechtssatz

Der vertragsbrüchig Handelnde darf der Leistungsklage nicht die Einrede der Unmöglichkeit der Leistung

entgegensetzen, sondern hat die Folgen des Vertragsbruches und damit auch Verurteilung und Exekutionsführung auf

sich zu nehmen. Er kann sich darüber hinaus überhaupt nicht auf Dritten gegenüber eingegangene Verbindlichkeiten

berufen.

Entscheidungstexte

1 Ob 45/72

Entscheidungstext OGH 15.03.1972 1 Ob 45/72

1 Ob 91/72

Entscheidungstext OGH 24.05.1972 1 Ob 91/72

1 Ob 180/72

Entscheidungstext OGH 04.10.1972 1 Ob 180/72

Veröff: MietSlg 24209
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Beisatz: Vertragliche Verpflichtung der Grundstückseigentümer zur Entfernung einer Flugsicherungsanlage. (T1)
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